
Rechtsverordnung zur Verlängerung der 
Rechtsverordnung zur einstweiligen Sicherstellung 

   als geschützter Landschaftsbestandteil 
    "Linden am Roßsprung"  
 
 
 
Aufgrund des § 24 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) in der Fassung vom 
28.09.2005 (GVBl. S. 387) wird verordnet: 
 
 
 
      § 1 
 
Die Gültigkeit der Rechtsverordnung zur einstweiligen Sicherstellung als geschützter 
Landschaftsbestandteil „Linden am Roßsprung“ vom 04.06.2004 (Amtsblatt Nr. 041 
vom 09.06.2004) wird um weitere 2 Jahre verlängert. 
 
 
       § 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Speyer, 31. Mai 2006 
Stadtverwaltung Speyer 
 
 
 
Werner Schineller 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 


